
" 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister, für Verkehr 

Pr.:n. 5901/3-1-1977 

ANPRAGEDEANTHORTUlJG 

fllf.3 JAB 

;977 -04- 0 1 
zuf)":/2IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
AbC. Dr.Scrinzi, Dr. Schmidt, Pr. 972/J­
NH/1977 vom 1977 02 03: "Flughafen VJien­
S chwechat - Info rmat ion der Pas sasiere IT • 

Ihre Anfrage erlaub e ich mir, 'I,.lie folet zu beanti'.Jorten: 

Zu Frage 1: 

Der Flughafener!1alter ist ges etzlich verpflichtet, in Zusammen­

arbeit mit den LUftbeförderunGsll.YJternehmenentsprechende In:'or­

mationsstellen einzurichten. Insbesondere soll diese Infor­

ma.tionsstelle auf einer Informations tafel oder über Y,10ni toren 

oder mit einem akustischen System die Passagier~ und die 

öffentlichkeit, l!.ber die Ankunfts- und .Abflugs zeiten s01t1ie 

alle Änderungen diese'r Zeiten und den Vlecl;".sel in der Flug-

steignummer informieren. 

Dementsprechend hat auch die Flughafen Hien-Schvlechat Betriebs-' 

gesellschaft m. b .H. auf dem Flur:;hafen \'lien Schv;schat eine der­

artige Informationsstelle einGerichtet, die über folGende, Ober 

ein Computer-naci1richtensystem gespeiste Einrichtunc;en ver-

fUgt: 

1. ein Informationsschalter im AbfluGßeschoß 

2. ein Informat ionssc'1alter im i\nkunftsces choß 

3. eine Telefonauskunftsstelle - Tel. 7770/2231-2233 
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4. ein Inforrnationssehalter im City Air Terminal 

(Hotel Eilton) - Te1. 72 31+ 89 

5. 20 Solare Anzeigtafeln 

60 eine Lauts precheranlage im Ab fert icunss c;ebä ude. 

Ein exaktes und klagloses Funktionieren dieser Einrichtunsen 

setzt voraus, daß seitens der LuftverkehrGE8Sell3chaft~n dem 

"Operations-Blro", das ist die zentrale Informationsstelle der 

Plughafen Wien Betriebsgesellschaft m.b.H., die jeweiligen 

Informationen zeitc~erecht und volls t:-ind~G ;::;ur VerfUgung ge-

stellt werden. 

Der von Ihnen geschilderte Vorfall wurde in meinem ~inisterium 

zusammen mit Vert~etern der Austrian Airlines und der Flughafen 

Wien Betriebsgesellschaft m.b.ll. eingehen~ diskutiert, wobei 

Aus trian Air lines erklärten, es sei "legen des langa'1hal tenden 

Nebels am 1977 01 23 äußerst schwierig gewesen, betriebliche 

EntSCheidungen über ihre FluGbeivegungen zu treffen, sodaß d2.S 

"Operations-aUro" nicht entsprechend und ;::;eitgerecht informiert 

1AJ'erden konnte. 

Has den von Ihnen se!1annten If check- in- s top" b etrif ft, so wurde 

von der Fl ugtlafen I';ien Betrie1:) SEes el1s ehaft m. b • H. 2.usdriic/.:­

lieh bemerkt, dar) eine solche Unterbrechurlr: grur1d3ät::lic1:1 

nie:']. tals PluG2.bs2.ce zu vers tehen ist, da die Ab f'ertiGJ.ns 

jed~I'zei t ~,vieder aufcenorrnen werden kann. Deshalb is teine 

solc~e ~aßnahme als Grundlage für eine verbindliche Information 

der Reisenden unseeißnet. 

Zu FI'2.,c-e 2: 

Anläßlich der er1:Jähnten Besprechunc ercins 2.!1 die Vertreter 

der ADil und der F'lur;hafen \:-lien BetriebS c:esA Ils ehaft m. b • H. daG 

drin;;ende Ersuchen, in Sinne e.iner optimalen Flucinformation 
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in Hinku.'tft noch en(;erals bisher zusaT'lDenzuarbeiten. Das 

BesprechuncserG("~bnis Hurde sei tens meines Ressorts auch zun 

Anlaß cenommen, sämtlichen, den Flus;hafcn ~'Jien-Sc)v:Jechat 

benUtzenden Luftver]cehrsunterne~men die !-rotHendir,~(eit einer 

zeitgerechten und vOllständir,en Information der zentralen 

Fluginformations samme Is teIle üb er alle PI u.r;'oe, . .,egtulgen , und 

deren Änderungen nachdrücklich in ErinnerunG Z!.l bringen. Zur 

Sicherstellung einer klaglosen Information auf dem Flughafen 

\'lien Schwechat prüft mein Ressort schließlic~ noch, imvie1iTeit 

das Bundesamt für Zivilluftfahrt in den Informationsfluß 

eingeb u'l1den l,verden kann. 

In .Anbetrachtder doch gegebenen V.Jetterabhänr;igkei t der 2i vil­

luftfahrt wird. die letzte Entscheidu .. l1e;, ob und \'fann ein FlUG 

durchgeführt \'rird, immer bei der betreffenden Luftfahrte:esell­

schaft liegen, so daß nat urcemäq bei schlechten \·Jett erver­

hältnissen trotz aller technischen Vorkehr~ngen eine gewisse 

Verzögerung vom Fallen der Entscheiduns über einen Flug bis 

zu der Bekanntgabe an die Reisenden nicht zu vermeiden sein 

wird. 
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